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Einbürgerungsbeschlüsse
Der Gemeinderat hat folgenden 
Personen das Gemeindebürger-
recht von Aadorf erteilt:
Augapfel Salomon-Joseph, gebo-
ren 27. September 1948, deutscher 
Staatsangehöriger, wohnha�  in 
Häuslenen 
Pinto da Silva Jorge, geboren 
13. September 1984, portugiesi-
scher Staatsangehöriger und Pinto 
da Silva Deborah, geboren 7. No-
vember 1988, italienische Staatsan-
gehörige, beide wohnha�  in Aadorf 
sowie deren Kinder Letizia (Jahr-
gang 2008, Portugal) und Lia (Jahr-
gang 2013, Portugal).
Die Dossiers liegen während 30 
Tagen, das heisst vom 7. März bis 
5. April 2025 bei der Gemeinderats-
kanzlei ö� entlich auf. Für die Ein-
sicht in die Au� agedossiers ist vor-
gängig unter Telefon 052 368 48 75 
ein Termin zu vereinbaren. Stimm-
berechtigte Personen der Politi-
schen Gemeinde Aadorf können 
während der Au� agefrist Einsicht 
in die Einbürgerungsdossiers neh-
men und gegen die Einbürgerungs-
beschlüsse schri� lich und begrün-
det Einsprache beim Gemeinderat 
Aadorf erheben. 

Energierichtplan und Gesamtenergie-
versorgungskonzept
Im kantonalen Gesetz über die Ener-
gienutzung (ENG) ist in §14c die ge-
setzliche Grundlage verankert, Ge-
meinden zu einer Energieplanung 
(Energierichtplan) zu verp� ichten. 
Der kantonale Richtplan konkre-
tisiert, welche Gemeinden von der 
Erstellungsp� icht betro� en sind. 
Gemäss dem kantonalen Richtplan 
(KRP Planungsau� rag 4.2 A) ist die 
Gemeinde Aadorf verp� ichtet, einen 
kommunalen Energierichtplan zu 
erstellen. Mit der Erarbeitung eines 
Gesamtenergieversorgungskonzepts 
und des Energierichtplans werden 
wichtige Grundlagen erstellt, um die 
energie- und klimapolitischen Akti-
vitäten der Gemeinde Aadorf auf die 
nächsten 10 bis 20 Jahre auszurich-
ten. Der Energierichtplan soll aufzei-
gen, wie die Entwicklung von Aadorf 
in den Bereichen Wärme, Energie, 
CO2-Emissionen und Klima verlaufen 
soll. Das Gesamtenergieversorgungs-
konzept und der Energierichtplan der 
Gemeinde Aadorf wurden von der 
Nova Energie Ostschweiz AG in Zu-

sammenarbeit mit der Arbeitsgruppe 
Energiestadt erarbeitet. Am 4. Sep-
tember 2019 hat der Gemeinderat den 
Energierichtplan und das Gesamt-
versorgungskonzept in die kantonale 
Vorprüfung verabschiedet. Gleichzei-
tig erfolgte ein ö� entliches Vernehm-
lassungsverfahren.
Aadorf trägt seit 22 Jahren das Label 
Energiestadt. Die Gemeinde gestaltet 
ihre Energiezukun�  aktiv mit und 
nimmt ihre Vorbildfunktion wahr. 
Das energiepolitische Engagement 
zeigt sich einerseits in den bereits um-
gesetzten und geplanten Massnahmen 
und andererseits darin, dass sie seit 
1999 Mitglied im Trägerverein Ener-
giestadt ist. Beim letzten Re-Audit 
2023 wurde ein Erfüllungsgrad von 
71.6 Prozent erreicht. Der Gemein-
derat hat den Energierichtplan sowie 
den Bericht über das Gesamtenergie-
versorgungskonzept verabschiedet. 
Es erfolgt die ö� entliche Bekanntma-
chung im April 2025.

Gemeinderat unterstützt 
Neuansiedlung eines Arztes
Dem Gemeinderat ist es ein grosses 
Anliegen, die medizinische Gesund-
heitsversorgung in Aadorf zu stärken, 
was auch als zentrales Ziel für die 
laufende Legislaturperiode festgelegt 
wurde. An seiner Sitzung vom 26. 
Februar 2025 hat der Gemeinderat 
das Gesuch von Dr. med. D. Maurer 
(Praxis Untermoos AG) um � nan-
zielle Unterstützung in Höhe von rund 
45‘000 Franken für die Rekrutierung 
eines neuen Hausarztes genehmigt. 
Der Gemeinderat ist sich der Heraus-
forderung bewusst, die mit der Gewin-
nung neuer Ärzte in der Region ver-
bunden sind, insbesondere im Bereich 
der medizinischen Grundversorgung, 
welche für die Bevölkerung von ent-
scheidender Bedeutung ist. Ab Mitte 
April 2025 wird der neue Hausarzt die 
Praxis unterstützen und dazu beitra-
gen, die ärztliche Versorgung in der 
Gemeinde Aadorf zu verbessern und 
den Bedürfnissen der Bürgerinnen 
und Bürger gerecht zu werden. 

Nachtragskredit für Erschliessung der 
Tuttwilerstrasse Ost
Im Zusammenhang mit dem Bauge-
such für die Liegenscha� en Nrn. 5112 
und 5113 in Guntershausen hat der Ge-
meinderat einem Nachtragskredit in 
Höhe von 145‘000 Franken inklusive 
Mehrwertsteuer für die Erschliessung 
(Vollausbau) zugestimmt. 

Revitalisierungsprojekt Nackbach 
Der Nackbach in Guntershausen � iesst 
aus südlicher Richtung durch ein 
Waldgebiet und verschiedene land-
wirtscha� lich genutzte Flächen, be-
vor er nördlich des Oberdorfs in die 
Lützelmurg mündet. Im oberen Be-
reich ist der Bach teilweise eingedolt, 
bis er die Oberdorfstrasse kreuzt. Ab 
den Parzellen Nrn. 4455 und 4456 ver-
läu�  er vollständig eingedolt in Rich-
tung Bahndamm. Das Einzugsgebiet 
des Nackbachs bis zur vollständigen 
Eindolung vor der Oberdorfstrasse 
umfasst rund 21 Hektar. In Rahmen 
der Sanierung der Oberdorfstrasse in 
Guntershausen wurde die Durchgän-
gigkeit des Nackbachs, insbesondere 
dessen Verlauf unter der Oberdorf-
strasse, untersucht. Die Fröhlich Was-
serbau AG übernahm diese Aufgabe 
und entwickelte ein Revitalisierungs-
projekt. Die Ziele des Projekts umfas-
sen den Erhalt des Hochwasserschut-

zes, die Steigerung der Biodiversität 
sowie die Sicherstellung der landwirt-
scha� lichen Nutzung. Das Revitalisie-
rungsprojekt Nackbach wird zwecks 
Vorprüfung dem Amt für Umwelt des 
Kantons � urgau eingereicht.

Heckenschnitt im Frühling/Sommer 
vermeiden
Jedes Jahr fordern die Behörden die 
Liegenscha� enbesitzer zum Hecken-
schnitt auf. Aus Sicht des Natur- und 
Vogelschutzes ist das Zurückschnei-
den von Gehölzen gegen den Sommer 
problematisch: Die Fortp� anzungs- 
und Brutzeit vieler einheimischer Tier-
arten (zum Beispiel Igel, Amsel, Hänf-
ling, Grün� nk, Mönchs- und Garten-
grasmücke) fällt mit dem Aufruf der 
Behörden zum sommerlichen Hecken-
schnitt zusammen. Ein Schnitt im 
Sommer führt aber wegen Nistplatz-
verlust oder Störung im schlimmsten 
Fall zum Brutverlust. Dieser Kon� ikt 

kann vermieden werden, wenn für die 
P� ege der Sträucher im Siedlungsraum 
folgende Punkte beachtet werden: Der 
beste Zeitpunkt für den Heckenschnitt 
ist der Winter (November bis März), 
dies sowohl aus Sicht der P� anzen 
als auch der Tiere. Vorteilha�  wird 
grosszügig geschnitten. Damit wird 
ein Eingri�  im Sommer unnötig. Zu-
dem ist im Winter das Astgerüst gut 
sichtbar, so dass für den Schnitt die na-
türliche Wuchsform der P� anzen be-
rücksichtigt werden kann. Durch die 
beschriebenen Massnahmen erübrigt 
sich ein Zurückschneiden der Hecke 
im Sommer oder beschränkt sich auf 
das Abschneiden einzelner Äste: Nur 
das Nötigste wird abgeschnitten, so 
dass Strassen und Wege frei bleiben. 
Vorteilha�  ist es, wenn bereits beim 
P� anzen ein grösserer Abstand zur 
Strasse eingehalten wird.

Aus Gemeinderat und Verwaltung
Ist die Hundesteuer zu hoch?
Der Gemeinderat stellt eine Zunahme 
der Einsprachen bezüglich der Hun-
desteuerrechnungen fest. Hundebesit-
zende stören sich über die gesta� elten 
Tarife, die für mehr als einen im Haus-
halt lebenden Hund höhere Gebühren 
vorsehen, als für den ersten Hund. Da-
rüber hinaus werden die Gebühren ge-
nerell als zu hoch empfunden.

Gesetzliche Grundlagen
Kantonales Gesetz über das Halten 
von Hunden (HundeG)
Laut dem kantonalen Gesetz über das 
Halten von Hunden (HundeG) be-
trägt die Hundesteuer für den ersten 
Hund 80 Franken pro Jahr und für je-
den weiteren Hund im gleichen Haus-
halt 130 Franken. Diese Abgabe muss 
vom Halter am Wohnort entrichtet 
werden. Zudem erlaubt § 11 des Hun-
deG den Gemeinden, die Hundesteuer 
um maximal 25 Prozent zu erhöhen. 

Beitrags- und Gebührenordnung 
Gemeinde Aadorf
In der Beitrags- und Gebührenord-
nung der Gemeinde Aadorf ist fest-
gelegt, dass die Hundesteuer für einen 
Hund 100 Franken und für jeden wei-
teren Hund im gleichen Haushalt 160 
Franken beträgt. Damit liegen die 
Gebühren innerhalb des rechtlich zu-
lässigen Rahmens. 

Zahlen und Fakten
Der Werkhof Aadorf bewirtscha� et 
auf dem gesamten Gemeindegebiet 
über 120 Robidogbehälter, die wö-
chentlich geleert werden. Insgesamt 
fallen rund 500 Arbeitsstunden für 
den jährlichen Unterhalt an.

Insgesamt beliefen sich die Kosten 
für das abgeschlossene Rechnungs-
jahr 2024 auf 108’800 Franken. Dem 
gegenüber stehen Einnahmen aus 
der Hundesteuer 2024 von 69’500 
Franken.
Dies verdeutlicht, dass die aktuellen 
Gebühren von 100 Franken für den 
ersten Hund und 160 Franken für je-
den weiteren Hund im gleichen Haus-
halt durchaus gerechtfertigt sind.

Gehört Hundekot in die Bioabfuhr?
In der Debatte über die umwelt-
gerechte Entsorung von Hundekot 

stellt sich häu� g die Frage: Ist es zu-
lässig, Hundekot in die Biotonne zu 
werfen? Die Antwort darauf ist ein-
deutig: Nein. 
Hundekot ist Abfall und gemäss 
den abfallrechtlichen Vorschri� en 
zu entsorgen. Aus seuchenhygieni-

schen Gründen ist Hundekot von 
der Kompostierung und Vergärung 
ausgeschlossen und muss der ther-
mischen Verwertung zugeführt wer-
den.
Grüngut, auch mit vermeintlich 
kompostierbaren Hundekotbeuteln, 
wird vom Zweckverband Abfallver-
wertung Bazenheid ZAB daher nicht 
akzeptiert.
Die Gemeinde Aadorf und der ZAB 
danken den Hundehaltenden für die 
korrekte Entsorgung des Hundekots. 

 Gemeinderat Aadorf ■

Die Kosten für das Jahr 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

45’000 Franken Unterhalt (Kübel leeren/reparieren/reinigen/ausmähen)

7’000 Franken Kosten ZAB für thermische Verwertung 

37’000 Franken Ersatzbeschaffung von 70 Hundekotbehälter 
(mit 32 Prozent Rabatt)

12’000 Franken Verbrauchsmaterial (Beutel, Kehrichtsäcke etc.)

7’800 Franken Administrativaufwand Einwohnerdienste (Hundevorfälle 
bearbeiten etc.)

108’800 Franken Gesamtauslagen 2024

 Lesen Sie weiter auf Seite 6
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www.fairdruck.ch
info@fairdruck.ch

Fairdruck AG
Kettstrasse 40
8370 Sirnach
071 969 55 22

Klimaneutral und FSC-zertifiziert

Werner Fischer Paneel AG
Dach- + Wandpaneelen, Trapezbleche, Stahlrohre

8370 Sirnach   |   Telefon 071 511 10 20
www.wfpaneel.ch

Werner Fischer Paneel AG
Dach- und Wandpaneelen, Trapezbleche und Stahlrohre

Büfelderstrasse 4 Telefon +41 71 511 10 20
CH-8370 Sirnach Fax +41 71 511 10 22
www.wfpaneel.ch info@wfpaneel.ch

Die nächste Ausgabe erscheint am 4. April 2025

Das Gemeindefeld Das Gemeindefeld 
Ihrer Firma?

071 969 55 44071 969 55 44

Jetzt günstig inserieren:

info@regidieneue.ch

Sanierung Wittenwilerstrasse
Das Projekt sieht den Neubau einer 
Fernwärmeleitung (Verbindungslei-
tung) zwischen der Firma Besa AG und 
dem Areal Bachmann vor. Darüber hi-
naus werden die Wasser-Hauptleitung 
sowie die Hausanschlüsse im Bereich 
der Wittenwilerstrasse erneuert.
Baubeginn:
Ende März / Anfangs April 2025
Dauer:
zirka bis Ende Juli 2025
Verkehrsbehinderungen: 
• Die Wittenwilerstrasse wird als Ein-

bahnverkehr geregelt (Fliessrichtung 
vom Kreisel Heidelberg in Richtung 
Kreisel Morgental)

• Alle Seitenstrassen (Leimacker-
strasse, Sägestrasse) rechtsabbiegen 
verboten aufgrund Einbahnverkehr 
(Signalisation wird aufgestellt)

• Feldstrasse linksabbiegen verboten 
(aufgrund Einbahnverkehr)

• Anwohnerzugänglichkeit im Bau-

stellenbereich wird so gut es möglich 
ist gewährleistet (es kann dennoch zu 
Komplikationen kommen)

Das EW Aadorf bedankt sich für Ihr 
Verständnis.

Beratung Pro Senectute
Die Pro Senectute berät bei Fragen 
rund um Finanzen, Vorsorge, Recht, 
P� egehilfe, Betreuung, Wohnen, Ge-
sundheit und Lebensgestaltung. Nut-
zen Sie die Gelegenheit und lassen Sie 
sich zu Ihren � emen im Bereich Alter 
kostenlos (ab gesetzlichem Renten-
alter) beraten. 
Nächste Beratungstermine in Aadorf, 
Gemeindezentrum: 
Mittwoch, 26. März
Mittwoch, 23. April
Mittwoch, 28. Mai
Wünschen Sie einen Beratungstermin 
bei Denise Schenk? Dann melden Sie 
sich vorgängig für eine Terminverein-
barung gerne unter Telefon 071 966 55 25 
oder E-Mail: denise.schenk@pstg.ch.

■

Fortsetzung von Seite 5

Ausschnitt des betroffenen Abschnittes in der Wittenwilerstrasse, Leimackerstrasse und 
Sägestrasse.

Informationen zur Individuellen 
Prämienverbilligung 2025

Die Kantone gewähren Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen eine indivi-
duelle Prämienverbilligung (IPV) für die obligatorische Krankenversicherung

Grundsatz
Die Prämienverbilligung wird Perso-
nen ausgerichtet, die bei einem vom 
Bund anerkannten Krankenversi-
cherer die obligatorische Kranken-
p� egeversicherung abgeschlossen ha-
ben und die am 1. Januar 2025 ihren 
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Auf-
enthalt im Kanton � urgau haben. 
Nach diesem Stichtag Geborene sowie 
aus dem Ausland oder einem anderen 
Kanton zuziehende Personen sind erst 
im Folgejahr bezugsberechtigt.

Antragsverfahren
Die Gemeinden ermitteln die be-
zugsberechtigten Personen aufgrund 
der provisorischen Steuerdaten per 
1. Januar 2025 und stellen diesen im 
Verlauf des Frühjahres ein Antrags-
formular zu. Das Formular ist von 
den Bezugsberechtigten zu überprü-
fen, wenn nötig zu berichtigen oder 
ergänzen und zu unterschreiben. 
Falls die aufgedruckte Krankenkasse 
nicht stimmt oder keine eingetragen 
ist, benötigt die Krankenkassen-Kon-
trollstelle zwingend die Kopie der 
Krankenkassenpolice KVG gültig per 
1. Januar 2025. Das unterzeichnete 
Formular ist innert 30 Tagen, spätes-
tens jedoch bis 31. Dezember 2025 bei 
der Krankenkassen-Kontrollstelle der 
Wohngemeinde einzureichen. Wird 
diese Frist verpasst, verfällt der An-
spruch. Eine Neubemessung ist in die-
sen Fällen ausgeschlossen.

Berechnungsgrundlage
Für Personen, die ein steuerbares Ver-
mögen ausweisen, wird keine Prä-
mienverbilligung entrichtet. Dies gilt 
ebenfalls für Kinder, deren Eltern ein 
steuerbares Vermögen ausweisen.

Auszahlung
Die Auszahlung erfolgt direkt an den 
zuständigen Krankenversicherer. Eine 
Direktauszahlung an die bezugsbe-
rechtigte Person ist nicht möglich.

Neubemessung/Neubeurteilung
Wurde im Vorjahr nicht automatisch 
ein Antragsformular zugestellt, oder 
können nachträglich veränderte wirt-
scha� liche Verhältnisse nachgewie-
sen werden, kann die betro� ene Per-
son innert 30 Tagen seit Rechtskra�  
der de� nitiven Steuerrechnung oder 
dem Entscheid über die Neuberech-
nung der Quellensteuer eine Neube-

messung verlangen. Eine Neubemes-
sung muss beantragt werden. Wird 
die Frist verpasst, verfällt ein allfälli-
ger Anspruch. Di� erenzbeträge von 
weniger als 30 Franken werden nicht 
ausbezahlt.

Weitere Informationen
Die aktuellsten Informationen zur 
Prämienverbilligung � nden Sie unter 
www.gesundheit.tg.ch. Für konkrete 
Fragen oder bei Unklarheiten, insbe-
sondere der abweichenden Regelung 
für Kurzaufenthalter und Grenzgän-
ger, stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung unter Telefon 052 368 48 48 oder 
E-Mail: einwohnerdienste@aadorf.ch. 
Infolge technischer Schwierigkeiten 
kommt es beim Versand der Antrags-
formulare für Personen mit einer 
Jahresaufenthaltsbewilligung zu Ver-
zögerungen.
 ■

Erwachsene

Einfache Steuer zu 100 Prozent in 
Franken

Prämienverbilligung 2025
in Franken

bis 400 3396

bis 600 2544

bis 800 1692

Kinder (Jahrgänge 2007 bis 2023) 

Einfache Steuer zu 100 Prozent in 
Franken

Prämienverbilligung 2025
in Franken

bis 1600 1200

Periodische Dichtheitskontrolle des 
Gasnetzes 
Zwischen März und Juli führt die 
Firma Wälli AG im Au� rag der 
Technischen Betriebe Wil in den 
Gemeinden Wilen, Rickenbach, Sir-
nach, Eschlikon, Aadorf, Wängi, If-
wil (Gemeinde Balterswil-Bichelsee) 
und Kirchberg Dichtheitskontrollen 
der Gasleitungen durch. Diese vor-
geschriebenen Kontrollen � nden alle 
zwei Jahre statt. Für die lückenlose 
Durchführung der Gasleitungskon-
trollen sind die Mitarbeitenden der 
Wälli AG auf den Zutritt zu priva-
ten Grundstücken angewiesen. Die 
Kontrolleure schreiten dazu die Gas-

leitungen zu Fuss mit hochsensiblen 
Messgeräten ab. Aus E�  zienzgrün-
den ist es uns leider nicht möglich, 
die Dichtheitskontrollen vorgängig 
bei den Liegenscha� sbesitzern an-
zumelden. Die Kontrolleure weisen 
sich aus, wenn sie Personen auf den 
Grundstücken antre� en. Die Tech-
nischen Betriebe Wil bedanken sich 
für Ihr Verständnis. 
Technische Betriebe Wil
Speerstrasse 10, 9500 Wil
Telefon 071 913 00 00
E-Mail:  info@tb-wil.ch.
 ■

Repair Café Aadorf – Reparieren statt wegwerfen
Am Samstag, 22. März fi ndet von 10 bis 14 Uhr das Repair Café in Aadorf im Gemeinde- 
und Kulturzentrum statt. Defekten Gegenständen des persönlichen Gebrauchs werden 

von Reparaturexperten und -expertinnen neues Leben eingehaucht. Die Reparaturdienst-
leistungen sind kostenlos, bezahlt werden müssen lediglich die Ersatzteile.

Ob Toaster, Kleidung, Laptop, kleine 
Möbel, Spielzeug, Bücher oder Mode-
schmuck – fast alles, was defekt ist, kann 
im Repair Café Aadorf repariert wer-
den. Die Besucherinnen und Besucher 
pro� tieren von kostenlosem Fachwissen 
und passendem Werkzeug. Vor Ort sind 
unter anderem ehrenamtliche Schneide-
rinnen, Elektroniker und Elektriker, In-
formatiker, Schreiner. Neu können auch 
Scheren geschli� en werden. Gängige Er-
satzteile können zu Selbstkostenpreisen 

vor Ort gekau�  werden oder werden 
idealerweise im Voraus besorgt. Ziel 
des Repair Cafés ist es, die Kultur des 
Reparierens wieder au� eben zu lassen 
und aufzuzeigen, dass viele Produkte 
repariert werden können und nicht im 
Müll enden müssen. 

Schonung von Portemonnaie und 
Umwelt 
Repair Cafés bieten die Möglichkeit, 
konkret etwas gegen den Ressourcen-
verschleiss, die Wegwerf-Wirtscha�  
und die wachsenden Abfallberge zu 
unternehmen. Zudem lernen Besuche-
rinnen und Besucher, wie Geräte repa-
riert werden können und dass es für fast 
alle Defekte kreative Lösungen gibt. Als 
positiven Nebene� ekt wird das Porte-
monnaie geschont, man schliesst neue 
Kontakte und kann sich bei Ka� ee und 
Kuchen austauschen. 

Reparieren als Gegenbewegung
Immer wieder landen Produkte im Ab-
fall, die nur über kleine Defekte verfü-
gen und mit relativ geringem Aufwand 
wieder repariert werden können. Eine 
Reparatur wird in vielen Fällen nicht 
in Erwägung gezogen, lohnt sich nicht 
oder ist nach Herstellerangaben nicht 
möglich. Die vergangenen Repair Cafés 
zeigen, dass dies nur zum Teil stimmt 
und über zwei Drittel der Produkte 
repariert werden können. Das Repair 
Café Aadorf wird unterstützt von der 
Energiestadt Aadorf und der Sti� ung 
für Konsumentenschutz (SKS).

Repair Café Aadorf
Samstag, 22. März, 10 bis 14 Uhr
Gemeinde- und Kulturzentrum 
Aadorf, Gemeindeplatz 1, 8355 Aadorf

 ■Ein Staubsauger in Reparatur.
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Strategietagung des Aaheims: Weichen für die Zukunft gestellt
Am Samstag, 15. Februar 2025, fand im Gemeindezentrum Aadorf die Strategietagung der 

Betriebskommission des Aaheims gemeinsam mit der Geschäftsleitung statt. Die Teilnehmenden diskutierten intensiv 
über die zukünftige Ausrichtung der Institution und stellten wichtige Weichen für die kommenden fünf Jahre. 

Die Tagung hatte das Ziel, das Aaheim 
langfristig weiterzuentwickeln und 
nachhaltig für die Zukun�  aufzustel-
len. Im Mittelpunkt der Diskussionen 
standen zukün� ige Investitionen, die 
Personalplanung sowie Massnahmen 
zur Sicherstellung einer optimalen 
Versorgung der Bewohnenden. Dabei 
wurden sowohl Chancen als auch He-
rausforderungen beleuchtet, die das 
Aaheim in den nächsten Jahren er-
warten könnte.
Ein zentrales � ema waren die stra-
tegischen Risiken für das Jahr 2025. 
Dabei wurden verschiedene Faktoren 
analysiert, die sich auf den Betrieb des 
Aaheims auswirken könnten. Politi-
sche Unsicherheiten, insbesondere 
bei den Normkosten und der Finan-
zierung, stellen eine Herausforderung 
dar. Zudem wurde das Risiko von 
Stromausfällen, steigenden Energie-
kosten und IT-Problemen besprochen. 
Besonders die � nanzielle Stabilität des 
Aaheims ist eine der zentralen Heraus-
forderungen. Durch steigende Kosten 
und notwendige Investitionen ist es 
erforderlich, einen stabilen Cash� ow 
von rund 1’000’000 Franken zu ge-
währleisten.
Ein weiteres zentrales � ema war die 
Wettbewerbsfähigkeit des Aaheims. 
Der Fachkrä� emangel macht es zu-

nehmend schwieriger, quali� zierte 
Mitarbeitende zu rekrutieren. Dies ist 
besonders im P� egebereich eine He-
rausforderung. Gleichzeitig stehen in 
den nächsten Jahren Pensionierungen 
im Kaderbereich an, weshalb eine stra-
tegische Nachfolgeplanung notwendig 
ist. Neben den Herausforderungen 
wurden auch konkrete Massnahmen 
zur Weiterentwicklung des Aaheims 

besprochen. Ein Schwerpunkt lag 
dabei auf der Innenarchitektur und 
der Gestaltung der Räumlichkeiten. 
Um mit anderen Alterszentren in der 
Region konkurrenzfähig zu bleiben, 
sollen ein Teil der bestehenden Dop-
pelzimmer schrittweise in Einzelzim-
mer umgewandelt werden. Dies soll 
ohne Bettenverlust geschehen, um die 
Kapazitäten zu erhalten. Zudem sol-

len Licht- und Farbkonzepte für eine 
wohnlichere Atmosphäre sorgen. In 
diesem Zusammenhang wurde auch 
über einen Masterplan diskutiert, der 
langfristige bauliche Massnahmen 
festlegt. Besondere Aufmerksamkeit 
erhielt auch das Haus Aparta, das Teil 
des Aaheims ist. Hier wurden bereits 
einige Wohnungen saniert, doch es 
gibt weiterhin Investitionsbedarf. Die 
Teilnehmenden diskutierten über eine 
mögliche energetische Sanierung, 
eine Erneuerung der Fenster sowie 
eine Flachdachsanierung. Auch die 
Personalplanung spielte eine wichtige 
Rolle. Der Fachkrä� emangel stellt eine 
grosse Herausforderung dar, und die 
Rekrutierung quali� zierter Mitarbei-
tender ist zeitaufwendig. Teilweise 
dauert es bis zu zwei Jahre, eine diplo-
mierte Fachkra�  für eine o� ene Stelle 
zu � nden. Daher wurde diskutiert, wie 
das Aaheim als attraktiver Arbeitgeber 
positioniert werden kann. Eine Mass-
nahme ist es, die eigenen Auszubilden-
den gezielt zu fördern und langfristig 
im Betrieb zu halten. Zudem sollen In-
itiativen zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen entwickelt werden, um 
die Zufriedenheit der Mitarbeiten-
den zu steigern. Ein weiteres � ema 
war die Kooperation mit der Spitex. 
Während die Spitex eine dezentrale 

Organisation ist, die P� egebedür� ige 
in deren häuslichem Umfeld betreut, 
handelt es sich beim Aaheim um eine 
stationäre Einrichtung mit einer festen 
Infrastruktur. Trotz der Unterschiede 
in der Organisationsstruktur gibt es 
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. 
Das gemeinsame Ziel besteht darin, für 
die Einwohnerinnen und Einwohner 
von Aadorf ein bestmögliches Angebot 
sicherzustellen.
Zum Abschluss der Strategietagung 
wurde das weitere Vorgehen festgelegt. 
Die erarbeiteten Massnahmen sollen 
in den kommenden Monaten weiter 
konkretisiert und umgesetzt werden. 
Die Betriebskommission und die Ge-
schä� sleitung sind sich einig: Das 
Aaheim steht vor grossen Herausfor-
derungen, aber auch vor spannenden 
Chancen. Durch vorausschauende 
Planung und gezielte Investitionen soll 
die Institution langfristig stabil und 
attraktiv bleiben – sowohl für die Be-
wohnenden als auch für das Personal.
Nach intensiven, aber konstruktiven 
Diskussionen liessen die Teilnehmen-
den den Tag entspannt bei Pizza und 
Pasta im Restaurant Barone ausklin-
gen. Die Strategietagung war ein voller 
Erfolg und hat eine klare Richtung für 
die kommenden Jahre vorgegeben.
 ■

Gion Cola, Geschäftsführer, Monika Roost-Brunner, Gemeinderätin und Vizepräsidentin der 
Betriebskommission (BK), Robert Graf, Mitglied BK, Marcel Huber, Mitglied BK, Barbara Koller, 
Co-Bereichsleiterin Hotellerie und Infrastruktur, Katrin Müller, Bereichsleiterin Pfl ege und 
Betreuung und stv. Geschäftsführerin, Cindy Trevisan, Co-Bereichsleiterin Hotellerie und 
Infrastruktur, Dr. Karin Schneider, Mitglied BK, Monika Weber-Neininger, Mitglied BK, Bruno 
Brägger, Mitglied BK und Lukas Kurmann, Gemeinderat und Präsident BK (von links).

Igel in Gefahr
Igel haben in Siedlungsräumen eine neue Heimat gefunden. Aber auch hier lauern 

menschgemachte Gefahren welche für die Tiere fatale Folgen haben können.

Die Igelpopulation ist in Westeuropa 
in den letzten zehn Jahren stark zu-
rückgegangen – in der Schweiz wird 
der Igel seit 2022 als «potenziell ge-
fährdet» eingestu� . Die Ursachen für 
den Rückgang sind vielfältig, sind o�  
aber menschgemacht: Intensivierung 
der Landwirtscha� , Zunahme von 
Verkehrswegen und Verkehr, fort-
schreitende Überbauung der Land-
scha� . Vielen Tieren sind die Gärten in 
den Siedlungsräumen eine neue Hei-
mat geworden. Umso wichtiger ist es, 
dass diese Gärten für die Tiere sicher 
sind und ihnen neben Nahrung auch 
Schutz bieten. Gerade Igel sind aber 
auch tolle Gartenhelfer und vertilgen 
zum Beispiel ungewollte Engerlinge 
und Raupen. Vergangenen September 
hatten wir an gleicher Stelle über Mög-
lichkeiten berichtet, wie Gartenbesit-
zer Igeln beim Überwintern helfen 
können. Nun werden die Tage wieder 
länger und wärmer, ab März erwachen 
die Igel aus ihrem Winterschlaf und 
streifen auf der Suche nach Nahrung 
durch unsere Gärten und Siedlungen. 
Dabei begegnen die Igel vielfältigen 
Gefahren.

Mähroboter
Viele Hausbesitzer nutzen Mähro-
boter, um ihren Rasen ohne grossen 
Aufwand in Form zu halten. Vielen ist 
dabei nicht bewusst, dass Mähroboter 
für Kleintiere (Insekten, Amphibien, 
Reptilien, etc.) aber auch für Igel sehr 
gefährlich sind. Mähroboter erkennen 
Igel vielfach nicht als Hindernis (und 
drehen ab) sondern überrollen die 
sich einrollenden und totstellenden 
Igel. Vor allem kleine Jungtiere sind 

stark gefährdet. Da Igel (wie auch 
viele andere Kleintiere) meist nachts 
unterwegs sind, lässt sich das Risiko 
von verletzten Igeln minimieren, wenn 
Mähroboter ab Einbruch der Dämme-
rung nicht mehr verwendet werden. 
Wer sich einen neuen Mähroboter an-
scha�  , kann darauf achten ein mög-
lichst igelfreundliches Modell anzu-
scha� en, zum Beispiel eines, welches 
automatisch nach Dämmerung den 
Betrieb einstellt. Zudem zeigt sich, 
dass Mäher mit kleinen Fliehkra� -
messern deutlich weniger schwere 
Verletzungen erzeugen als Mäher mit 
grossen Messern. (Oder Sie ersetzen 
Ihren kurzgeschnittenen Rasen durch 
eine bunte Blumenwiese und bieten 
damit ganz vielen Tieren eine neue 
Nahrungsquelle.)

Strassenverkehr
Leider sterben jährlich zahllose Igel 
im Strassenverkehr. Durch eine an-
gepasste Geschwindigkeit und eine 
rücksichtsvolle Fahrweise lässt sich 
das Risiko von Unfällen mit Igeln ver-

ringern. Mit Ausnahme des Winters 
muss das ganze Jahr über mit Igeln auf 
der Strasse gerechnet werden. Ganz 
besonders o�  sind Igelmännchen 
zwischen April und August unter-
wegs – dann legen sie auf der Suche 
nach Weibchen weite Strecken zurück. 
Häu� g sind Igel kurz nach dem Ein-
dunkeln und bei Tagesanbruch anzu-
tre� en, aber auch während der ganzen 
Nacht ist mit Igeln zu rechnen.
Wie sollten sich Autofahrer verhalten, 
wenn sie einen Igel auf der Strasse an-
tre� en? Als allererstes gilt es an die 
eigene Sicherheit und die der weite-
ren Verkehrsteilnehmer zu denken! 
Wenn möglich sollten sie versuchen 
auszuweichen; den Igel zwischen die 
Räder zu nehmen ist bei vielen Autos 
problematisch, da der Bodenabstand 
zu gering ist und damit der Igel trotz-
dem verletzt wird. Wer dem Igel helfen 
möchte, kann ihn von der Strasse weg-
tragen, hin zu der Seite zu der der Igel 
gelangen wollte, also in Laufrichtung. 
Da Igel standorttreu sind, ist es nicht 
sinnvoll ihn in den nächsten Wald zu 
tragen.

Verletzter Igel – was tun?
Sollten Sie einen Igel � nden, der ver-
letzt ist, sicheren Sie den Igel, indem 
Sie ihn mit Handschuhen oder einem 
Tuch vorsichtig aufnehmen, ihn in eine 
grosse mit Zeitungspapier ausgelegte 
Kartonschachtel oder Plastikkiste 
legen und setzen sie sich so rasch als 
möglich mit einem Fachmann in Ver-
bindung (Adressen und Telefonnum-
mern unter pro-igel.ch/igel-in-not).

Jörg Helfenstein, 
Natur- und Vogelschutzverein Aadorf  ■

Mähroboter erkennen auf dem Rasen nach 
Nahrung suchende Igel oft nicht als Hindernis 
und verletzen die Tiere beim Überrollen.
 Bild: Michael Gerber / Birds-online.ch
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